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(54) Einbaubohle für einen Strassenfertiger

(57) Einbaubohlen (16) für Straßenfertiger verfügen
über einen Stampfer (22) mit einer auf- und abbewegba-
ren Stampferleiste (23). Der Hub der Stampferleiste (23)
ist zur Anpassung an unterschiedlich dicke Material-
schichten verstellbar. Bekannte Verstellungen der
Stampferleiste (23) führen nicht immer zum gewünsch-
ten Ergebnis, nämlich eine etwa gleich bleibende Vor-
verdichtung unterschiedlich dicker Materialschichten.
Deshalb wird in der Praxis von der bekannten Verstellung
des Hubs der Stampferleiste (23) selten Gebrauch ge-
macht.

Die Erfindung schafft eine Verstellung des Hubs der

Stampferleiste (23), bei der der untere Totpunkt der
Stampferleiste (23) stets gleich bleibt. Dadurch ändert
sich der Verdichtungsgrad des Materials für den einzu-
bauenden Straßenbelag proportional mit der Verände-
rung des Hubs der Stampferleiste (23). Die Folge ist,
dass bei einer proportional zur Dicke der Materialschicht
vorgenommenen Änderung des Hubs der Stampferleiste
(23) der Verdichtungsgrad des Materials zur Bildung des
Straßenbelags durch den Stampfer (22) im Wesentlichen
gleich bleibt. Es wird so durch die Erfindung eine einfache
und im Ergebnis vorhersehbare Verstellung des Hubs
der Stampferleiste (23) geschaffen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einbaubohle für ei-
nen Straßenfertiger gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Straßenfertiger verfügen üblicherweise über ei-
ne Einbaubohle, die entweder eine konstante Arbeits-
breite aufweist oder eine Veränderung der Arbeitsbreite
zulässt, indem gegenüberliegenden Seiten einer Haupt-
bohle Verschiebebohlen zugeordnet sind. Die Einbau-
bohle ist am in Fertigungsrichtung gesehen hinteren En-
de des Straßenfertigers so angeordnet, dass sie sich mit
einer unteren Gleitplatte auf dem Material des einzubau-
enden Straßenbelags abstützt und dadurch eine Vorver-
dichtung des Materials erfolgt.
[0003] Die Einbaubohle weist mindestens einen
Stampfer auf. Jeder Stampfer verfügt über eine auf- und
abbewegbare Stampferleiste, die sich in Fertigungsrich-
tung gesehen vor der Gleitplatte der Einbaubohle befin-
det. Der Hub, also die Amplitude, der periodischen Auf-
und Abbewegung der Stampferleiste, ist verstellbar. Das
geschieht vor allem zur Anpassung an die Schichtdicke
des einzubauenden Materials (Einbaustärke). Bei einer
größerer Einbaustärke ist ein größerer Hub erforderlich
als bei einer geringeren Einbaustärke. Außerdem erfolgt
eine Veränderung des Hubs der Stampferleiste zur Kom-
pensation des mit der Zeit fortschreitenden Verschleißes
der Stampferleiste. Es hat sich als sehr aufwendig erwie-
sen, den Hub der Stampferleiste so zu verstellen, dass
sich dabei für die jeweilige Einbaustärke und den Ver-
schleißgrad die gewünschte Vordichtung des Materials
durch die Stampferleiste ergibt. Deshalb wird in der Pra-
xis die Verstellung des Hubs der Stampferleiste kaum
genutzt, obwohl das zur Erzielung einer der geforderten
Qualitätsanforderungen an den einzubauenden Stra-
ßenbelag wünschenswert wäre.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einbaubohle für einen Straßenfertiger zu schaffen, die
auf einfache Weise eine für die Qualität des einzubau-
enden Straßenbelags wirksame Verstellung des Hubs
der Stampferleiste zulässt.
[0005] Eine Einbaubohle zur Lösung dieser Aufgabe
weist die Merkmale des Anspruchs 1 auf. Demnach ist
vorgesehen, dass die Stampferleiste in ihrer unteren Tot-
punktstellung unabhängig vom eingestellten Hub eine im
Wesentlichen gleiche Relativposition zum Bohlengrund-
körper, insbesondere der Gleitplatte, aufweist. Die unte-
re Totpunktstellung der Stampferleiste bleibt somit relativ
zur die Unterseite der Einbaubohle bildenden Gleitplatte
stets die gleiche, und zwar egal, ob ein großer oder ein
kleiner Hub der Stampferleiste eingestellt ist. Es hat sich
überraschend gezeigt, dass dadurch eine Verstellung
des Hubs der Stampferleiste zu einer vorhersehbaren
Vorverdichtung des Materials führt. Insbesondere ist die
Verstellung des Hubs der Stampferleiste etwa proportio-
nal zur einzubauenden Schichtdicke des Materials für
den Straßenbelag, nämlich die Einbaustärke. Dadurch
schafft die Erfindung eine einfache Möglichkeit, den Hub

der Stampferleiste wirksam an wechselnde Einbaube-
dingungen, insbesondere Einbaustärke, anzupassen.
[0006] Die Verstellung des Hubs der Stampferleiste er-
folgt bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
so, dass die Unterseite der Stampferleiste in der unteren
Totpunktstellung unabhängig vom eingestellten Hub
stets eine etwa gleiche Relativposition zur Unterseite der
Gleitplatte einnimmt. Bevorzugt ist vorgesehen, bei je-
dem beliebigen eingestellten Hub durch die gleichblei-
bende untere Toptpunktstellung der Stampferleiste ei-
nen etwa stufenlosen Übergang von der Unterseite der
Stampferleiste zur in Fertigungsrichtung gesehen nach-
folgenden Gleitplatte zu schaffen. Dieser stufenlose
Übergang führt dazu, dass bei proportional mit sich än-
dernder Einbaustärke vergrößerten bzw. verkleinerten
Stampferhub die Stampferleiste das Material stets im ge-
wünschten Umfang vorverdichtet.
[0007] Es ist bei einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen, die Stampferleiste in einem End-
bereich mindestens eines Hebels, insbesondere eines
doppelarmigen Hebels, zu lagern. Dadurch wird auf ein-
fache Weise eine wichtige Voraussetzung für einen etwa
gleich bleibenden unteren Totpunkt der Stampferleiste
nach jeder Verstellung des Hubs derselben gewährlei-
stet.
[0008] Es ist weiterhin vorgesehen, den jeweiligen He-
bel schwenkbar um einen festen Drehpunkt am Bohlen-
grundkörper zu lagern. Auch das führt zu einer einfachen
Verstellung des Hubs der Stampferleiste bei stets etwa
gleichbleibendem unteren Totpunkt derselben.
[0009] Des Weiteren ist mindestens einem Hebel ein
Antrieb zum Verschwenken des Hebels um den festen
Drehpunkt zugeordnet. Durch das vom Antrieb erfolgen-
de Verschwenken des jeweiligen Hebels wird die Stamp-
ferleiste von demselben auf- und abbewegt, wodurch der
Hub der Stampferleiste zustande kommt.
[0010] Verstellbar ist der Hub in der Stampferleiste auf
einfache Weise dadurch, dass die Stelle, an der der An-
trieb am Hebel angreift, veränderbar ist. Diese Verände-
rung kann so erfolgen, dass der Abstand der Stelle des
Antriebs des Hebels zum festen Drehpunkt des Hebels
veränderbar ist. Durch eine stufenlose Verschiebung der
Stelle des Antriebs gegenüber dem Hebel ist so mit ein-
fachen Mitteln eine stufenlose Verstellung des Hubs der
Stampferleiste möglich. Bevorzugt ist der Abstand der
Stelle des Antriebs gegenüber dem festen Drehpunkt in
Längsrichtung des Hebels veränderbar. Der längliche
Hebel bietet einen ausreichenden Verstellweg der Stelle
des Angriffs des Antriebs, wodurch der Hub der Stamp-
ferleiste in einem verhältnismäßig großen Bereich ver-
änderbar ist.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, den festen Drehpunkt einem
solchen Endbereich des jeweiligen Hebels zuzuordnen,
der dem Endbereich, an dem die Stampferleiste am He-
bel angelenkt ist, gegenüberliegt. Dann befindet sich die
Stelle zum Antrieb des jeweiligen Hebels zwischen den
gegenüberliegenden Endbereichen des Hebels. Eine al-
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ternative Ausgestaltung der Erfindung sieht es vor, dass
die Stelle, an der der Antrieb am Hebel angreift, einem
Endbereich des Hebels zugeordnet ist, der in dem End-
bereich, an dem die Stampferleiste am Hebel angelenkt
ist, gegenüberliegt. Dann ist der feste Drehpunkt des He-
bels zwischen gegenüberliegenden Endbereichen des
jeweiligen Hebels angeordnet. In beiden Fällen ist durch
einfache Verschiebung der Stelle, an der der Antrieb am
Hebel angreift, der Hub der Stampferleiste in ausreichen-
dem Maße stufenlos verstellbar, und zwar ohne eine Än-
derung der unteren Totpunktstellung der Stampferleiste.
[0012] Um die Stelle, an der der Antrieb am Hebel an-
greift, auf einfache Weise verstellbar zu gestalten, ist vor-
gesehen, den Antrieb zum Verschwenken des Hebels
an einer Stütze zu lagern, die relativ zum Hebel verstell-
bar ist. Der Antrieb wird dadurch mit der Stütze verfahren.
Die Stütze bietet eine zuverlässig geführte Verschieb-
barkeit des Antriebs gegenüber dem Bohlengrundkör-
per.
[0013] Als Antrieb ist bevorzugt ein Exzentertrieb vor-
gesehen. Dadurch kann mit einer einfachen drehenden
Bewegung des Antriebs der Hebel zur Herbeiführung des
Hubs der Stampferleiste in entgegengesetzten Richtun-
gen schwenkend angetrieben werden. Es sind aber auch
andere Antriebe denkbar, beispielsweise Kurbeltriebe
oder Linearantriebe.
[0014] Bei einem Exzentertrieb ist ein außermittig an
einer um eine Drehachse umlaufend antreibbaren Schei-
be angeordneter Zapfen vorgesehen, der in einem
Langloch im Hebel eingreift. Es kommt so eine einfache
formschlüssige Verbindung des Exzentertriebs mit dem
Hebel zustande. Beim Drehen der Scheibe des Exzen-
tertriebs erfolgt eine Auf- und Abbewegung des Zapfens,
wodurch der Hebel verschwenkt wird, und zwar in ent-
gegengesetzte Richtung ohne eine Änderung der in
Drehrichtung der Scheibe des Exzentertriebs. Durch das
Langloch im Hebel kann der in diesen eingreifende Zap-
fen des Exzentertriebs relativ zum Hebel, vorzugsweise
in Längsrichtung desselben, verschoben werden zur
Veränderung des Hubs der Stampferleiste, wobei das
Langloch im Hebel und der darin eingreifende außermit-
tige Zapfen des Exzentertriebs eine stufenlose Verstel-
lung des Hubs der Stampferleiste zulassen.
[0015] Der mindestens eine Hebel zur Auf- und Abbe-
wegung der Stampferleiste gegenüber dem Bohlen-
grundkörper ist bevorzugt quer zur Fertigungsrichtung
(oder auch Einbaurichtung) am Bohlengrundkörper ge-
lagert. Es ist aber denkbar, den mindestens einen Hebel
längs zur Fertigungsrichtung am Bohlengrundkörper zu
lagern. Beide Lagerungsarten ermöglichen eine platz-
sparende Unterbringung des mindestens einen Hebels
im oder am Bohlengrundkörper. Bevorzugt sind mehrere
Hebel vorgesehen, die an verschiedenen Stellen der
Stampferleiste angreifen und synchron verschwenkbar
sind durch einen gemeinsamen oder vorzugsweise ge-
trennte synchronisierte Antriebe. Dadurch ist eine ver-
kantungsfreie Auf- und Abbewegung der Stampferleiste
gegenüber dem Bohlengrundkörper gewährleistet. Ist

nur ein einziger Hebel vorgesehen, um die Stampferlei-
ste auf- und abzubewegen, sind vorzugsweise mehrere
Führungen vorgesehen, die eine unverkippbare Auf- und
Abbewegung der Stampferleiste gegenüber dem Boh-
lengrundkörper gewährleisten.
[0016] Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Relativ-
position des unteren Totpunkts der Stampferleiste ge-
genüber dem Bohlengrundkörper, insbesondere der
Gleitplatte, insbesondere in der Höhe veränderbar ist.
Obwohl die Erfindung anstrebt, dass bei Verstellung des
Hubs der Stampferleiste der untere Totpunkt der Stamp-
ferleiste relativ zum Bohlengrundkörper bzw. zur Gleit-
platte stets etwa der gleiche bleibt, ist die unabhängig
hiervon gegebene Möglichkeit der Veränderung der Re-
lativposition der Stampferleiste gegenüber dem Bohlen-
grundkörper bzw. der Gleitplatte wichtig, um den mit der
Zeit zunehmenden Verschleiß der Stampferleiste, insbe-
sondere der Unterseite derselben, kompensieren zu kön-
nen. Bevorzugt wird durch die Verstellung der Relativ-
position der Stampferleiste zu insbesondere der Gleit-
platte erreicht, dass ein Verschleiß der Stampferleiste,
wodurch infolge der Hubverstellung mit sich nicht än-
derndem unteren Totpunkt ein unerwünschter Abstand
der Unterseite der Stampferleiste zur Unterseite der
Gleitplatte sich ergeben könnte, kompensiert wird. Trotz
eines Verschleißes der Stampferleiste wird auf diese
Weise der vorzugsweise im Wesentlichen stufenlose
Übergang der Unterseite der Stampferleiste zur Unter-
seite der Gleitplatte beibehalten.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist der oder jeder Hebel derart am
Bohlengrundkörper gelagert, dass er in einer unteren
Totpunktstellung der Stampferleiste etwa horizontal aus-
gerichtet ist und/oder etwa parallel zur Gleitplatte ver-
läuft. Auf diese Weise ist unabhängig vom der Stelle, an
der der Antrieb am jeweiligen Hebel angreift, in der un-
teren Totpunktstellung der Stampferleiste jeder Hebel
horizontal ausgerichtet bzw. er verläuft parallel zur Un-
terseite der Gleitplatte. Dadurch wird entscheidend dazu
beigetragen, dass bei jedem eingestellten Hub die
Stampferleiste diese in der unteren Totpunktstellung
stets etwa die gleiche Relativposition zur Gleitplatte ein-
nimmt.
[0018] Es ist des Weiteren vorgesehen, die Stampfer-
leiste auf einer geradlinigen Bahn auf- und abzubewe-
gen, wobei diese geradlinige Bahn senkrecht zur Unter-
seite der Gleitplatte verläuft. Dadurch bilden die Stamp-
ferleiste und der jeweilige Hebel, insbesondere seine
Längsmittelachse, in der unteren Totpunktstellung der
Stampferleiste einen rechten Winkel zueinander, wo-
durch in der unteren Totpunktstellung der Stampferleiste
eine besonders vorteilhafte Krafteinleitung vom Hebel in
die Stampferleiste gegeben ist.
[0019] Zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele der Er-
findung werden nachfolgend anhand der Zeichnung nä-
her erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines Stra-

3 4 



EP 1 905 899 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ßenfertigers mit einer erfindungsgemäßen Ein-
baubohle,

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht der Einbau-
bohle nach einem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung bei sich in der unteren Totpunkt-
stellung befindlicher Stampferleiste,

Fig.3 die Einbaubohle der Fig.2 bei in einer oberen
Totpunktstellung sich befindender Stampferlei-
ste,

Fig. 4 die Einbaubohle in einer Ansicht der Fig. 2 bei
einem eingestellten größeren Hub der Stamp-
ferleiste,

Fig. 5 die Einbaubohle in einer Ansicht analog zur Fig.
3,

Fig. 6 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Einbau-
bohle bei in der unteren Totpunktstellung sich
befindender Stampferleiste,

Fig. 7 die Einbaubohle der Fig. 6 in einer oberen Tot-
punktstellung der Stampferleiste,

Fig. 8 die Einbaubohle in einer Darstellung gemäß der
Fig. 6 mit einem eingestellten größeren Hub der
Stampferleiste, und

Fig. 9 die Einbaubohle in einer Darstellung analog zur
Fig. 7 mit der Stampferleiste in der oberen Tot-
punktstellung.

[0020] In der Fig. 1 ist schematisch ein Straßenfertiger
10 dargestellt, der zur Herstellung eines Straßenbelags,
vorzugsweise eines Asphaltbelags, dient. Der Straßen-
fertiger 10 verfügt über eine zentrale Antriebseinheit 11,
die im vorliegenden Falle einen Verbrennungsmotor auf-
weist. Die Antriebseinheit 11 kann aber auch andere An-
triebe aufweisen, beispielsweise einen Verbrennungs-
motor, einen von diesem angetriebenen Generator und
einen Elektromotor. Des Weiteren verfügt die Antriebs-
einheit 11 über Hydraulikantriebe, insbesondere Hydrau-
likpumpen und Hydraulikmotore.
[0021] Der Straßenfertiger 10 weist außerdem ein
Fahrwerk 12 auf, das im gezeigten Ausführungsbeispiel
als ein Raupenfahrwerk ausgebildet ist. Das Fahrwerk
12 des Straßenfertigers 10 kann aber auch ein Radfahr-
werk sein. Das Fahrwerk 12 wird von der Antriebseinheit
11 derart angetrieben, dass der Straßenfertiger 10 in Fer-
tigungsrichtung 13 fortbewegbar ist. In Fertigungsrich-
tung 13 gesehen ist vor der Antriebseinheit 11 ein wan-
nenartig bzw. muldenartig ausgebildeter Vorratsbehälter
14 angeordnet. Der Vorratsbehälter 14 dient zur Aufnah-
me eines Vorrats des zur Herstellung des Straßenbelags
dienenden Materials, insbesondere eine Asphaltmi-
schung. Durch nicht gezeigte Förderorgane wird das Ma-

terial vom Vorratsbehälter 14 unter der Antriebseinheit
11 entlang zum in Fertigungsrichtung 13 hinteren Ende
des Straßenfertigers 10 transportiert. In Fertigungsrich-
tung 13 ist hinter der Antriebseinheit 11 eine Verteiler-
schnecke 15 angeordnet. Die Verteilerschnecke 15 er-
streckt sich quer zur Fertigungsrichtung 13 und dient da-
zu, das Material über die gesamte Arbeitsbreite des Stra-
ßenfertigers 10 gleichmäßig zu verteilen. In Fertigungs-
richtung 13 ist hinter der Verteilerschnecke 15 eine Ein-
baubohle 16 vorgesehen. Die Einbaubohle 16 ist an auf-
und abbewegbaren Tragarmen 17 angehängt. Die Tra-
garme 17 sind schwenkbar am Fahrwerk 12 gelagert.
Beim hier gezeigten Straßenfertiger 10 ist die Einbau-
bohle 16 einteilig ausgebildet, nämlich in der Breite nicht
veränderbar. Die Erfindung eignet sich aber auch für Ein-
baubohlen, die in der Breite veränderbar sind zur Anpas-
sung der Arbeitsbreite des Straßenfertigers 10 an die
Breite des einzubauenden Straßenbelags.
[0022] Die Einbaubohle 16 weist einen Bohlengrund-
körper 18 mit einer darunter angeordneten Gleitplatte 19
auf. Eine auf dem einzubauenden Material aufliegende
Unterseite 20 der Gleitplatte 19 ist im Wesentlichen
ebenflächig ausgebildet. Im gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist lediglich ein in Fertigungsrichtung 13 vorn lie-
gender Anfangsbereich der Gleitplatte 19 mit einer
schmalen Anschrägung 21 versehen, die ausgehend von
der ebenen Unterseite 20 der Gleitplatte 19 in Einbau-
richtung zur Antriebseinheit 11 des Straßenfertigers 10
leicht ansteigt zur Bildung einer Auflaufschräge auf das
einzubauende Material zur Bildung des Straßenbelags.
[0023] Die Einbaubohle 16 weist außerdem einen in
Fertigungsrichtung 13 gesehen vor dem Bohlengrund-
körper 18 angeordneten Stampfer 22 auf. Der Stampfer
22 verfügt über eine sich quer zur Fertigungsrichtung 13
verlaufende und über die gesamte Breite der Einbauboh-
le 16 durchgehende Stampferleiste 23. Die Stampferlei-
ste 23 wird im Fachjargon auch als Stampfermesser be-
zeichnet. Die Stampferleiste 23 ist in Fertigungsrichtung
13 gesehen vor dem Bohlengrundkörper 18 angeordnet
und an demselben auf- und abbewegbar gelagert. Bei
dieser Auf- und Abbewegung der Stampferleiste 23 ge-
genüber dem Bohlengrundkörper 18 handelt es sich um
eine geradlinige Bewegung, wobei die Bewegungsbahn
rechtwinklig zur ebenflächigen Unterseite 20 der Gleit-
platte 19 verläuft, nämlich im Wesentlichen in senkrech-
ter Richtung. Die Stampferleiste 23 weist eine ebene Un-
terseite 24 auf, die parallel zur Unterseite 20 der Gleit-
platte 19 verläuft. In Fertigungsrichtung 13 vor dieser
ebenen Unterseite 24 verfügt die Stampferleiste 23 über
eine zur Antriebseinheit 11 des Straßenfertigers 10 hin
ansteigende Anschrägung 25, die steiler als die Anschrä-
gung 21 an der Vorderseite der Gleitplatte 19 ausgebildet
ist, nämlich etwa unter einem Winkel von 45° zur Unter-
seite 24 der Stampferleiste 23 verläuft. In der in den Fig.
2, 4, 6 und 8 gezeigten unteren Totpunktstellung der
Stampferleiste 23 bildet die ebene Unterseite 24 dersel-
ben einen im Wesentlichen stufenlosen Übergang zur
Unterseite 20 der Gleitplatte 19, nämlich zur an der Rück-
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seite der Stampferleiste 23 angrenzenden Vorderseite
der Anschrägung 21 unter der Gleitplatte 19. Falls er-
wünscht, kann zwischen der Unterseite 24 der Stamp-
ferleiste 23 und der Vorderkante der Anschrägung 21 der
Unterseite 20 der Gleitplatte 19 ein geringer Absatz vor-
handen sein, indem vorzugsweise in der unteren Tot-
punktstellung der Stampferleiste 23 die Unterseite 24
derselben etwas oberhalb oder auch unterhalb der Vor-
derkante der Gleitplatte 19 liegt.
[0024] Die Stampferleiste 23 ist durch mindestens ei-
nen Hebel 26 oszillierend bzw. periodisch auf- und ab-
bewegbar zwischen der in den Fig. 2, 4, 6 und 8 gezeigten
unteren Totpunktstellung und der in den Fig. 3, 5, 7 und
9 gezeigten oberen Totpunktstellung. Im gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist die Stampferleiste 23 durch zwei
gleich ausgebildete Hebel 26 auf- und abbewegbar. Die
Hebel 26 sind dazu gegenüberliegenden Stirnseiten 29
der Stampferleiste 23 zugeordnet. Dazu ist ein zur
Stampferleiste 23 weisender Endbereich 27 des jeweili-
gen Hebels 26 über eine Lasche 28 gelenkig mit der je-
weiligen Stirnseite 29 der Stampferleiste 23 verbunden.
Diese Gelenkverbindung kommt zustande durch eine
drehbare Lagerung der Lasche 28 am Endbereich 27
des Hebels 26 einerseits und an der betreffenden Stirn-
seite 29 der Stampferleiste 23 andererseits.
[0025] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist jeder He-
bel 26 als ein doppelseitiger Hebel ausgebildet, indem
jeder Hebel 26 etwa in der Mitte, also in etwa auf halber
Länge, bedarfsweise aber auch außermittig, um einen
festen Drehpunkt 30 am Bohlengrundkörper 18 gelagert
ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der feste Dreh-
punkt 30 an einem fest mit dem Bohlengrundkörper 18
verbundenen Lagerbock 31 angeordnet. Um den festen
Drehpunkt 30 am Bohlengrundkörper 18 ist der jeweilige
Hebel 26 verschwenkbar, und zwar in einer vertikalen
Ebene. Diese Ebene, in der auch der jeweilige Hebel 26
liegt, verläuft im gezeigten Ausführungsbeispiel, wo jeder
der gegenüberliegenden Stirnseiten 29 der Stampferlei-
ste 23 ein Hebel 26 zugeordnet ist, parallel zur Ferti-
gungsrichtung 13. Alternativ ist es aber auch denkbar,
die Hebel 26 quer zur Fertigungsrichtung 13 verlaufend
dem Bohlengrundkörper 18 zuzuordnen.
[0026] Einem dem Endbereich 27 zur Lagerung der
Stampferleiste 23 gegenüberliegenden rückwärtigen
Endbereich 32 jedes Hebels 26 ist ein Antrieb zugeord-
net. Bei diesem Antrieb handelt es sich im gezeigten Aus-
führungsbeispiel um einen Exzentertrieb 33. Der Exzen-
tertrieb 33 ist in bzw. an einer Lasche 34 fest gelagert.
Die Lasche 34 hingegen ist längs der Fertigungsrichtung
13 in entgegengesetzten Richtungen verschiebbar am
Bohlengrundkörper 18 gelagert. Diese Lagerung erfolgt
in zwei andeutungsweise in den Figuren 2, 3 und 4 dar-
gestellten parallelen Längsführungen 35. Diese beiden
Längsführungen 35 verlaufen parallel zur Unterseite 20
der Gleitplatte 19, das heißt bei normal angestellter Ein-
baubohle 16 etwa horizontal gerichtet. Die Längsverstel-
lung der jeweiligen Stütze 24 gegenüber dem Bohlen-
grundkörper 18 entlang der beiden parallelen Längsfüh-

rung 35 erfolgt beispielsweise durch einen in den Figuren
andeutungsweise dargestellten Spindeltrieb 36. Der
Spindeltrieb 36 weist eine sich in Fertigungsrichtung 13
vorzugsweise horizontal erstreckende längliche Gewin-
despindel 37 auf. Die Gewindespindel 37 ist mit einem
Ende 38 axial unverschieblich, aber frei drehbar, im La-
gerbock 31 für den Drehpunkt 30 des jeweiligen Hebels
26 gelagert. Am gegenüberliegenden Ende der Gewin-
despindel 37 befindet sich eine Kurbel 39, womit die Ge-
windespindel 37 manuell drehbar ist. Es ist aber auch
denkbar, die Gewindespindel 37 durch ein entsprechen-
des Antriebsmittel, beispielsweise einen Motor, drehend
anzutreiben, wobei dann die Kurbel 39 vom Motor ersetzt
wird. Ein Gewindeabschnitt der Gewindespindel 37 steht
im getrieblichen Eingriff mit einer sich durch die Stütze
34 erstreckenden Gewindebohrung 40. Dadurch wird
beim Verdrehen der Gewindespindel 37 die Stütze 34 in
Fertigungsrichtung 13 hin- und herbewegt. Es findet so
eine Relativverschiebung des Exzentertriebs 33 gegen-
über dem jeweiligen Hebel 26 statt. Dadurch erfolgt eine
weiter unten in der Funktion noch näher erläuterte stu-
fenlose Verstellung des Hubs der Stampferleiste 23.
[0027] Der Exzentertrieb 33 verfügt über eine bei-
spielsweise durch einen Hydraulikmotor um eine mittige
quer zur Fertigungsrichtung 13 horizontal gerichtet ver-
laufende Längsmittelachse drehend antreibbare Schei-
be 41. Die neben dem Endbereich 32 des jeweiligen He-
bels 26 angeordnete Scheibe 41 weist auf der zum Hebel
26 gerichteten Seite einen außermittigen, vorstehenden
Zapfen 42 auf. Der Zapfen 42 greift formschlüssig in ein
Langloch 43 im Hebel 26 ein. Das Langloch 23 erstreckt
sich entlang der Längsachse 44 über einen Teil des He-
bels 26 und ist so bemessen, dass der Zapfen 42 im
Langloch 43 verschiebbar ist und sich außerdem im
Langloch 43 frei drehen kann. Im Langloch 43 des Hebels
26 ist der Zapfen 42 längsverschieblich, wenn die Stütze
34 mit dem Exzentertrieb 33 zur Veränderung des Hubs
der Stampferleiste 23 längs der Fertigungsrichtung 13
bewegt wird. Durch die außermittige Anordnung des Zap-
fens 42 an der Scheibe 41 wird bei einem drehenden
Antrieb der Scheibe 41 der Zapfen 42 auf einer Kreisbahn
um die Längsmittelachse der Scheibe 41 bewegt, wobei
es zu einer periodischen Auf- und Abbewegung des hin-
teren Endbereichs 42 des jeweiligen Hebels 26 kommt.
Dabei wird der jeweilige Hebel 26 um den festen Dreh-
punkt 30 verdreht und der gegenüberliegende vordere
Endbereich 27 des jeweiligen Hebels 26 entgegenge-
setzt bewegt. Wenn demzufolge die Hebel 26 mit ihren
hinteren Endbereichen 32 gleichermaßen von den Ex-
zentertrieben 33 abwärts bewegt werden, erfolgt ein An-
heben der vorderen Endbereiche 27 und somit auch ein
Hochbewegen der an den vorderen Endbereichen 27 der
Hebel 26 angelenkten Stampferleiste 23.
[0028] Die Fig. 2 und 3 verdeutlichen Bewegungen der
Stampferleisten 23 bei weitestgehend von den Stützen
34 nach hinten gefahrenen Exzentertrieben 33. Dadurch
erhalten die Zapfen 42 der Exzentertriebe 33 der Hebel
26 einen maximalen Abstand von den festen Drehpunk-
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ten 30 der Hebel 26, was zu einem verhältnismäßig kur-
zen Hub der Stampferleiste 23 führt. In der Fig. 2 ist die
Stampferleiste 23 in der unteren Totpunktstellung dar-
gestellt, während die obere Totpunktstellung der Stamp-
ferleiste 23 sich aus der Fig. 3 ergibt. Der Hub der Stamp-
ferleiste 23 ist in der Fig. 3 bemaßt. Aus der Fig. 2 wird
auch deutlich, dass dann, wenn die Stampferleiste 23
sich in der unteren Totpunktstellung befindet, die Längs-
achsen 44 beider Hebel 26 parallel zur Unterseite 20 der
Gleitplatte 19 verlaufen. Bei horizontal ausgerichteter
Gleitplatte 19 erstrecken sich dann die Längsachsen 44
beider Hebel 26 gleichermaßen in einer horizontalen
Ausrichtung, wobei die geradlinige Bahn, auf der die
Stampferleiste 23 abwechselnd auf- und abbewegt wird,
dann senkrecht zur Längsachse 44 jedes Hebels 26 ver-
läuft.
[0029] Die Fig. 4 und 5 zeigen die Einbaubohle bei
weitestgehend zu den festen Drehpunkten 30 der Hebel
26 gefahrenen Stützen 34. Dabei befinden sich die Ex-
zentertriebe 33 dichtestmöglich an den Drehpunkten 30
der Hebel 26. Dieses hat einen maximalen Hub der
Stampferleiste 23 zur Folge, der in der Fig. 5 mit einem
Maß versehen ist. Die Fig. 5 zeigt demzufolge die obere
Totpunktstellung der Stampferleiste 23. Demgegenüber
ist aus der Fig. 4 die untere Totpunktstellung der Stamp-
ferleiste 23 ersichtlich.
[0030] Aus einem Vergleich der Fig. 2 und 4 ergibt sich,
dass bei einem eingestellten kleinen Hub (Fig. 2) und bei
einem eingestellten großen Hub (Fig. 4) der Stampfer-
leiste 23 die untere Totpunktstellung derselben stets
gleich ist. Demzufolge weist die Unterseite 24 der Stamp-
ferleiste 23 sowohl bei einem kleinen Hub als auch bei
einem großen Hub und allen dazwischenliegenden in
den Figuren nicht gezeigten Hüben gleiche Relativstel-
lungen zum Bohlengrundkörper 18, insbesondere der
Gleitplatte 19 desselben, auf. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel ist in der unteren Totpunktstellung der Stamp-
ferleiste 23 unabhängig vom eingestellten Hub stets ein
stufenloser Übergang von der Unterseite 24 der Stamp-
ferleiste 23 zur Vorderkante der Anschrägung 21 der Un-
terseite 20 der Gleitplatte 19 gegeben.
[0031] Die Fig. 6 bis 9 zeigen ein zweites Ausführungs-
beispiel der Erfindung, das sich vom zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispiel nur dadurch unterscheidet,
dass der feste Drehpunkt 30 und der zur Bildung dessel-
ben dienenden Lagerbock 31 dem in Fertigungsrichtung
13 gesehen hinteren Endbereich 32 jedes Hebels 26 zu-
geordnet sind, also dem vorderen Endbereich 27, an dem
die Stampferleiste 23 angelenkt ist, gegenüberliegt. Auf-
grund dessen ist im gezeigten Ausführungsbeispiel der
Exzentertrieb 33 zwischen den Endbereichen 27 und 32
jedes Hebels 26 angeordnet. Die prinzipielle Gestaltung
der erfindungsgemäßen Verstellung des Hubs der
Stampferleiste 23 entspricht dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 2 bis 5, weswegen für gleiche Teile gleiche Be-
zugsziffern verwendet werden.
[0032] Lediglich weist die Stampferleiste 23 nur einen
kleinen Hub auf, wenn die Stützen 34 mit den Exzenter-

trieben 33 von den Spindeltrieben 36 in die Nähe der
vorderen Endbereiche 27 Hebel 26 gefahren sind (Fig.
6 und 7). Wenn hingegen die Stützen 34 mit den Exzen-
tertrieben 33 von den Spindeltrieben 36 etwa in die Mitte
zwischen die Endbereiche 27 und 32 der Hebel 26 ge-
fahren sind, erhält die Stampferleiste 23 einen großen
Hub (Fig. 8 und 9). Im Übrigen entspricht die Funktions-
weise der Stampferhubverstellung des Ausführungsbei-
spiels der Fig. 6 bis 9 dem Ausführungsbeispiel der Fig.
2 bis 5.
[0033] Auch beim in den Fig. 6 bis 9 gezeigten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung verlaufen die Längsach-
sen 44 der Hebel 26 in der unteren Totpunktstellung der
Stampferleiste 23 bei jedem beliebig eingestellten Hub
parallel zur Unterseite 20 der Gleitplatte 19, und zwar
insbesondere horizontal verlaufend (Fig. 6 und 8) Unab-
hängig davon, wie groß jeweils der Hub der Stampferlei-
ste 23 eingestellt ist, befindet sich die Unterseite 24 der
Stampferleiste 23 stets in der gleichen Relativposition
zur Einbaubohle 16. In den in den Fig. 6 und 8 gezeigten
Beispielen ist wiederum ein stufenloser Übergang von
der Unterseite 24 der Stampferleiste 23 zur Vorderkante
der Anschrägung 21 der Unterseite 20 der Gleitplatte 19
vorhanden.
[0034] Die vorstehend erläuterten Ausführungsbei-
spiele beziehen sich auf eine einteilige Einbaubohle 16.
Die Erfindung eignet sich aber auf in der Arbeitsbreite
veränderbare Einbaubohlen aus einer Grundbohle und
zwei Verschiebebohlen. Dann sind sowohl der Grund-
bohle als auch der Verschiebebohlen Stampfer 22 zuge-
ordnet, die erfindungsgemäß ausgebildet sind.

Bezugszeichenliste:

[0035]

10 Straßenfertiger
11 Antriebseinheit
12 Fahrwerk
13 Fertigungsrichtung
14 Vorratsbehälter
15 Verteilerschnecke
16 Einbaubohle
17 Tragarm
18 Bohlengrundkörper
19 Gleitplatte
20 Unterseite
21 Anschrägung
22 Stampfer
23 Stampferleiste
24 Unterseite
25 Anschrägung
26 Hebel
27 Endbereich
28 Lasche
29 Stirnseite
30 Drehpunkt
31 Lagerbock
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32 Endbereich
33 Exzentertrieb
34 Stütze
35 Längsführung
36 Spindeltrieb
37 Gewindespindel
38 Ende
39 Kurbel
40 Gewindebohrung
41 Scheibe
42 Zapfen
43 Langloch
44 Längsachse

Patentansprüche

1. Einbaubohle für einen Straßenfertiger (10) mit einem
Bohlengrundkörper (18), mit einer darunter angeord-
neten sich mit einer Unterseite (20) auf dem Material
des einzubauenden Straßenbelags abstützenden
Gleitplatte (19) und mit mindestens einem in Ferti-
gungsrichtung (13) vor der Gleitplatte (19) gelager-
ten Stampfer (22) mit einer auf- und abbewegbaren
Stampferleiste (23), wobei der Hub der Stampferlei-
ste (23) verstellbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass unabhängig vom eingestellten Hub die Stamp-
ferleiste (23) in ihrer unteren Totpunktstellung eine
im Wesentlichen gleiche Relativposition zum Boh-
lengrundkörper (18) bzw. zur Gleitplatte (19) auf-
weist.

2. Einbaubohle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Unterseite (24) der Stampfer-
leiste (23) unabhängig vom eingestellten Hub in der
unteren Totpunktstellung eine etwa gleiche Relativ-
position zur Unterseite (20) der Gleitplatte (19) ein-
nimmt, vorzugsweise die Unterseite (24) der Stamp-
ferleiste (23) in Fertigungsrichtung (13) gesehen et-
wa stufenlos zur Unterseite (20) der Gleitplatte (19)
übergeht.

3. Einbaubohle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stampferleiste (23) an ei-
nem Endbereich (27) mindestens eines Hebels (26),
vorzugsweise mindestens eines doppelseitigen He-
bels (26), gelagert ist, wobei vorzugsweise der je-
weilige Hebel (26) schwenkbar um einen festen
Drehpunkt (30) am Bohlengrundkörper (18) gelagert
ist.

4. Einbaubohle nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens einem Hebel (26) ein
Antrieb zum Verschwenken des Hebels (26) um den
festen Drehpunkt (30) zugeordnet ist, insbesondere
eine Stelle, an der der Antrieb am jeweiligen Hebel
(26) angreift, veränderbar ist, vorzugsweise indem
der Abstand der Stelle des Antriebs des jeweiligen

Hebels (26) zum festen Drehpunkt (30) des Hebels
(26) veränderbar ist.

5. Einbaubohle nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand der Stelle des Antriebs
zum Verschwenken des jeweiligen Hebels (26) um
den festen Drehpunkt (30) gegenüber demselben in
Längsrichtung des jeweiligen Hebels (26) veränder-
bar ist.

6. Einbaubohle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der feste
Drehpunkt (30) einem solchen Endbereich (32) des
jeweiligen Hebels (26) zugeordnet ist, der dem End-
bereich (27), an dem die Stampferleiste (23) am je-
weiligen Hebel (26) angelenkt ist, gegenüberliegt,
und der Antrieb zum Verschwenken des jeweiligen
Hebels (26) zwischen den gegenüberliegenden
Endbereichen (27, 32) des jeweiligen Hebels (26)
angeordnet ist, oder die Stelle, an der der Antrieb
am jeweiligen Hebel (26) angreift, einem solchen
Endbereich (32) des jeweiligen Hebels (26) zuge-
ordnet ist, der dem Endbereich (27), an dem die
Stampferleiste (23) angelenkt ist, gegenüberliegt
und der feste Drehpunkt (30) des jeweiligen Hebels
(26) zwischen den gegenüberliegenden Endberei-
chen (27, 32) angeordnet ist.

7. Einbaubohle nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antrieb an einer
Stütze (34) gelagert ist, die relativ zum jeweiligen
Hebel (26) verstellbar ist, insbesondere die Stütze
(34) vorzugsweise stufenlos verstellbar am Bohlen-
grundkörper (18) verschiebbar gelagert ist, und zwar
gegebenenfalls derart, dass bei einem Verschieben
der Stütze (34) gegenüber dem Bohlengrundkörper
(18) die Stütze (34) sich in Längsrichtung des jewei-
ligen Hebels (26) verschiebt.

8. Einbaubohle nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antrieb als ein
Exzentertrieb (33) ausgebildet ist, vorzugsweise der
Exzentertrieb (33) einen Zapfen (42) aufweist, der
außermittig gegenüber einer Drehachse an einer
umlaufend antreibbaren Scheibe (41) angeordnet ist
und der Zapfen (42) in ein Langloch (43) im jeweili-
gen Hebel (26) eingreift.

9. Einbaubohle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
lativposition des unteren Totpunkts der Stampferlei-
ste (23) gegenüber der Gleitplatte (19), vorzugswei-
se in der Höhe, veränderbar ist.

10. Einbaubohle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der je-
weilige Hebel (26) mit quer oder längs zur Ferti-
gungsrichtung (13) verlaufender Längsachse (44)
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dem Bohlengrundkörper (18) zugeordnet ist und/
oder der jeweilige Hebel (26) derart am Bohlen-
grundkörper (18) gelagert ist, dass er in der unteren
Totpunktstellung der Stampferleiste (23) etwa hori-
zontal ausgerichtet ist und/oder parallel zur Unter-
seite (20) der Gleitplatte (19) verläuft.

11. Einbaubohle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stampferleiste (23) auf einer geradlinigen Bahn auf-
und abbewegbar ist, wobei diese geradlinige Bahn,
vorzugsweise senkrecht zur Unterseite (20) der
Gleitplatte (19) verläuft und/oder in der unteren Tot-
punktstellung der Stampferleiste (23) etwa senk-
recht zur Längsachse (44) des jeweiligen Hebels
(26) verläuft.
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